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Stellenbeschreibung Fachlehrperson Hauswirtschaft 
 

Funktion Fachlehrperson Hauswirtschaft 

 

Anforderung/Voraussetzung Diplom Fachlehrperson für Hauswirtschaft 

 

Vorgesetzte Stelle zuständiges Mitglied der Institutionsleitung 

 

Unterstellte Mitarbeiterinnen* keine 

 

 

Aufgabenbereich/Ziel der Stelle 

 

• Unterrichten von Schülerlinnen im Fach Hauswirtschaft 

• Umsetzen der Hygienevorschriften bei der Speisezubereitung und bei der Reinigung 

• regelmässiger interdisziplinärer Austausch 

• Teilnahme und Mithilfe in der Organisation der Elternanlässe 

• Teilnahme an Erfahrungsgruppen 

• Teilnahme an Sitzungen zur Qualitätssicherung 

• Rechte und Pflichten bezüglich berufsbezogener Fort- und Weiterbildung 

• Jährliche Fortbildungspflicht 

 

Besondere Aufgaben betreffen: 

 

Pädagogischer Bereich 

• Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts 

• Teilnahme an Förderdiagnosegesprächen auf Einladung der verantwortlichen Heilpädagogin 

• Erstellen, Umsetzung und Überprüfung der Förderplanung 

• Mitarbeit in der Planung und Durchführung von Schul- und Elternanlässen 

• Verfassen der jährlichen Schulberichte im Bildungsbereich Hauswirtschaft 

• Planung und Durchführung des Einsatzes von zusätzlichem pädagogischen Personal innerhalb der 

Klasse 

 

Administration, Organisation 

• wirtschaftlicher Umgang mit den finanziellen Mitteln 

• sorgfältige und ordnungsgemässe Behandlung von Gerätschaften der Schulküche 

• Erstellen und Kontrollieren von Inventarlisten 

• Teilnahme an den Aktivitäten der Institution 

• Bei Bedarf Teilnahme an Schullagern und Mitarbeit bei klassenübergreifenden Schulprojekten 

• Mithilfe an der Organisation des Stundenplans und der Schuljahresplanung 

 

Personeller Bereich 

 

Kompetenzen 

• Akteneinsichtsrecht der ihr anvertrauten Schülerinnen 

 

Bemerkungen 

 

• Die Anstellungsbedingungen sind im Arbeitsvertrag und im Mitarbeiterreglement geregelt. 

• Lohnklasse 14 – 13 

 

* für die weibliche gilt immer auch die männliche Form 

 

Genehmigt an der ILK vom 10.09.2010 


